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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1993

Norm

StGB §57

Rechtssatz

Verjährung eines Vergehens der Körperverletzung nach § 83 Abs 1 StGB, mag diese auch zugleich und eintätig mit

einer höherer Strafe bedrohten und daher nicht verjährten schweren Nötigung nach §§ 105 Abs 1, 106 Abs 1 Z 1 StGB

verwirklicht worden sein.
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